
 Vorentwurf (Stand Januar 2009) 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
(Elterliche Sorge) 

Änderung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom …1, 
beschliesst: 

I 

Der zweite Teil des Zivilgesetzbuches2 wird wie folgt geändert: 

Art. 133  
1 Die Eltern üben die elterliche Sorge nach der Scheidung von Geset-
zes wegen gemeinsam aus. 

F. Kinder 
I. Gemeinsame 
elterliche Sorge 

2 Sie unterbreiten dem Gericht ihre Anträge in Bezug auf die Anteile 
an der Betreuung und den Unterhalt des Kindes. 

Art. 133a (neu) 
1 Das Gericht entzieht einem Elternteil von Amtes wegen oder auf 
Antrag eines Elternteils die elterliche Sorge, wenn es das Wohl des 
Kindes verlangt. 

II. Zuweisung 
der elterlichen 
Sorge an einen 
Elternteil 

2 Auf gemeinsamen Antrag der Eltern weist das Gericht die elterliche 
Sorge dem Vater oder der Mutter zu, wenn dies mit dem Wohl des 
Kindes vereinbar ist. 
3 Es regelt nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindes-
verhältnisses den persönlichen Verkehr des Kindes mit dem Elternteil 
ohne elterliche Sorge und legt dessen Beitrag zum Unterhalt fest. 
4 Der Unterhaltsbeitrag kann über die Mündigkeit hinaus festgelegt 
werden. 

Art. 134 
Auf Antrag eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbehör-
de ist die Zuweisung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn dies 
wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des 
Kindes geboten ist. 

III. Veränderung 
der Verhältnisse 
1. Elterliche 
Sorge 
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Art. 134a (neu) 
Die Voraussetzungen für eine Änderung der Anteile an der Betreuung, 
des persönlichen Verkehrs oder des Unterhaltsbeitrags richten sich 
nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. 

2. Betreuung, 
persönlicher 
Verkehr und 
Unterhalt 

Art. 134b (neu) 
Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbehörde zuständig 
für die Neuregelung der elterlichen Sorge und die Genehmigung einer 
Vereinbarung über die Anteile an der Betreuung, den persönlichen 
Verkehr und den Unterhaltsbeitrag. Andernfalls entscheidet das Ge-
richt, das für die Abänderung des Scheidungsurteils zuständig ist. 

3. Zuständigkeit 

Art. 297 Abs. 3 
3  Bei einer Scheidung wird die elterliche Sorge nach den Bestimmun-
gen über die Ehescheidung geregelt. 

Art. 298 
1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, so steht die elterliche 
Sorge von Gesetzes wegen dem Vater und der Mutter gemeinsam zu, 
wenn der Vater das Kind anerkannt hat. 

III. Unverheira-
tete Eltern 
1. Anerkennung 
a. Im Allgemei-
nen 2  Hat der Vater das Kind nicht anerkannt, so steht die elterliche Sorge 

von Gesetzes wegen der Mutter zu.  

Art. 298a 
1 Die Eltern verständigen sich auf ihre Anteile an der Betreuung und 
den Unterhalt des Kindes. 

b. Betreuung und 
Unterhalt 

2 Bei Uneinigkeit können sich die Eltern an die Kindesschutzbehörde 
wenden. 

Art. 298b (neu) 
1 Auf gemeinsamen Antrag der Eltern weist das Gericht die elterliche 
Sorge dem Vater oder der Mutter zu, wenn dies mit dem Wohl des 
Kindes vereinbar ist. 

c. Zuweisung an 
einen Elternteil 

2 Auf Antrag eines Elternteils weist das Gericht die elterliche Sorge 
dem Vater oder der Mutter zu, wenn es das Wohl des Kindes verlangt. 
3 Es regelt nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindes-
verhältnisses den persönlichen Verkehr und den Beitrag zum Unter-
halt. 
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Art. 298c (neu) 
Wird das Kindesverhältnis im Rahmen eines Vaterschaftsurteils 
festgestellt, so steht die elterliche Sorge von Gesetzes wegen der 
Mutter zu. 

Art. 298d (neu) 

2. Vaterschafts-
klage 
a. Im Allgemei-
nen 

1 Der Vater kann dem Gericht beantragen, dass die elterliche Sorge 
ihm und der Mutter gemeinsam übertragen wird, wenn es mit dem 
Wohl des Kindes vereinbar ist.  

b. Gemeinsame 
elterliche Sorge 

2 Das Gericht regelt die Anteile an der Betreuung und den Unterhalt 
des Kindes. 

Art. 298e (neu)  
1 Auf Antrag eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbe-
hörde ist die Zuweisung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn 
dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des 
Kindes geboten ist. 

3. Veränderung 
der Verhältnisse 

2 Die Voraussetzungen für eine Änderung der Anteile an der Betreu-
ung, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrags richten 
sich nach den Bestimmungen dieses Titels. 
3 Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbehörde zuständig 
für die Neuregelung der elterlichen Sorge und die Genehmigung einer 
Vereinbarung über die Anteile an der Betreuung, den persönlichen 
Verkehr und den Unterhaltsbeitrag. Andernfalls ist das Gericht zu-
ständig. 

Art. 298f (neu)  
1 Übten die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt einer 
von ihnen, so steht die elterliche Sorge von Gesetzes wegen dem 
überlebenden Elternteil zu. 

IIIbis. Tod eines 
Elternteils 

2 Stirbt der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein zustand, so 
überträgt die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem überle-
benden Elternteil oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, 
was das Wohl des Kindes erfordert. 

Art. 298g (neu)  
Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus, ohne dass sie 
einen gemeinsamen Haushalt führen, so regelt der Elternteil, der das 
Kind in seiner Obhut hat, die alltäglichen und dringenden Angelegen-
heiten allein. 

IIIter. Ausübung 
der gemeinsa-
men elterlichen 
Sorge 
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Art. 309  
Sobald eine unverheiratete Frau während der Schwangerschaft die 
Kindesschutzbehörde darum ersucht, wird dem Kind ein Beistand 
ernannt, der für die Feststellung des Kindesverhältnisses zum Vater zu 
sorgen und die Mutter in der nach den Umständen gebotenen Weise zu 
beraten und zu betreuen hat. 

2. Feststellung 
der Vaterschaft 

II 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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Schweizerisches Strafgesetzbuch 
(Art. 220) 

Änderung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom …1, 
beschliesst: 

I 

Der sechste Titel des Strafgesetzbuches2 wird wie folgt geändert: 

Art. 220 
Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Obhutsrechts entzieht 
oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben,  

Entziehen von 
Minderjährigen, 
Verweigerung 
des Besuchs-
rechts wer sich weigert, eine minderjährige Person dem Inhaber eines Be-

suchsrechts zu übergeben,  
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. 

II 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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